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in der Köln-Aachener Bucht und in der Soester Börde. 
Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial wer-
den als Feuchtstandorte in Bach- und Flussniederun-
gen, als Trockenrasen im Bergland oder – sehr sel-
ten – als noch naturnahe Moore vorgefunden. Diese 
dreistufige flächendeckende Auswertung kann durch 
großmaßstäbige Auswertungen auf lokaler Ebene 
stärker differenziert und anders gewichtet werden. 

Die Funktionsbeschreibungen machen deutlich, dass 
der Schutz dieser Böden gemeinsame Ziele mit Bo-
dendenkmalschutz, Naturschutz, Gewässerschutz 
und Landwirtschaft verfolgt. Adressaten der Broschü-
re sind daher neben den Bodenschutzbehörden auch 
andere Umwelt- und Planungsbehörden auf allen 
Verwaltungsebenen des Landes und auf kommunaler 
Ebene. Die Broschüre kann außerdem Umweltver-
bänden und Planungsbüros als Informationsgrundla-
ge sowie an der Thematik interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern als Einführung dienen.

Die Broschüre wurde von der ahu AG zusammen mit 
einem Expertenkreis aus Geologischem Dienst, Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, 
Landwirtschaftskammer sowie von Kreisen und kreis-
freien Städten erarbeitet. Allen Beteiligten gilt mein 
Dank für die geleistete Arbeit. 

Eckhard Uhlenberg
Minister für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Liebe Leserinnen 
und Leser,
ähnlich wie die Regelungen zum Naturschutz 
und Gewässerschutz enthält das Bodenschutz-
recht konkrete Vorgaben zum Schutz des Umwelt-
mediums. So sind nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des 
Landesbodenschutzgesetzes „Böden, welche die 
natürlichen Bodenfunktionen und die Funktion
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte in beson-
derem Maße erfüllen, besonders zu schützen“. Damit 
wird ein wichtiger Belang des vorsorgenden Boden-
schutzes genannt, der insbesondere in bodenrelevan-
te Planungen einzubringen ist. Neben der generellen 
Minimierung der Bodenversiegelung ist es dabei vor-
rangiges Ziel, Flächen beanspruchende Planungsvor-
haben auf besonders schutzwürdigen Böden so weit 
wie möglich zu vermeiden. 

Dazu sind in meinem Auftrag entsprechende Auswer-
tungen durchgeführt worden, die mit der vorliegen-
den Broschüre „Schutzwürdige Böden in NRW“ vor-
gestellt werden. Darauf aufbauend werden mögliche 
Anwendungsbereiche aufgezeigt und anhand von 
Praxisbeispielen erläutert. 

Der Geologische Dienst NRW hat auf Basis der flä-
chendeckenden, digital vorliegenden Bodenkarte 
von Nordrhein-Westfalen im Maßstab 1 : 50.000 die 
Karte der schutzwürdigen Böden erarbeitet und als 
CD-ROM veröffentlicht. Darin werden Böden in drei 
Abstufungen als schutzwürdig ausgewiesen, die eine 
der folgenden bedeutsamen Boden(teil-)funktionen 
in besonderem Maß erfüllen:
� Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,
� Biotopentwicklungspotenzial (Extremstandorte als 

Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere) sowie
� natürliche Bodenfruchtbarkeit / Regelungs- und 

Pufferfunktion in Wasser- und Stoffhaushalt.

Böden treten als Archive der Naturgeschichte, z.B. aus 
vulkanischen Gesteinen wie im Raum Bonn, oder als 
Zeugen der Kulturgeschichte wie Plaggenesche oder 
Wölbäcker vor allem im Münsterland, nur kleinräumig 
auf. Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 
finden sich mit großer Flächendeckung insbesondere 

 Vorwort
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Böden sind eine unserer wesentlichen Existenzgrundlagen. Sie wirken als Filter und 
Puffer gegenüber Schadstoffeinträgen und schützen Gewässer und das Grundwasser. Sie 
sind Bestandteil der natürlichen Wasser- und Stoffkreisläufe und elementarer Lebensraum 
für Menschen, Tiere, Pfl anzen und Bodenorganismen. Zusätzlich beinhalten Böden viele 
Informationen über die natürliche Entstehung und die historische Nutzung und sind somit 
ein wertvolles und komplexes Archiv der Kultur- und Naturgeschichte. 

Böden sind schutzwürdig
Böden sind nicht nur sehr vielfältig, sie benötigen auch Schutz, um ihre Funktionen erfül-
len zu können. Ein versiegelter Boden kann z.B. seine Funktion als Wasserspeicher nicht 
mehr oder nur stark reduziert erfüllen. Deshalb wird mehr Niederschlagswasser in die 
Kanalisation abgeleitet und das Risiko von Hochwasser bei großen Niederschlagsmengen 
nimmt zu. Ebenso sind Böden als Archive unwiederbringlich verloren, wenn sie versie-
gelt werden, und ein fruchtbarer Ackerboden, der umgelagert wird, benötigt mehrere Jahr-
zehnte, bis er an anderer Stelle eine vergleichbare Funktion erfüllen kann. 

Grundsätzlich ist jeder Boden schützenswert, da jeder unversiegelte Boden Leistungen 
im Naturhaushalt erbringt. Es gibt jedoch Böden, die in hohem Maß Funktionen im Na-
turhaushalt erfüllen. Werden diese Böden versiegelt, abgegraben oder durch Verdichtung 

 Schutzwürdige Böden in NRW – 
das Wesentliche in Kürze

Böden sind vielfältig und in ihrer Ausprägung sehr verschieden. Sie werden 
für unterschiedliche Zwecke genutzt, vorrangig zum Anbau von Pflanzen 
in der Land- und Forstwirtschaft, aber zunehmend auch zum Bau von Stra-
ßen, Siedlungen und Gärten sowie zum Abbau von Rohstoffen wie Kies, 
Sand und Ton. Gleichzeitig erfüllen naturnahe Böden vielfältige Funktionen 
im Naturhaushalt. Ein Nutzungskonflikt?

„Böden brauchen Zeit, 

um sich zu entwickeln. 

So entstehen 1 bis 5 cm

Boden in 1.000 Jahren.“

Böden werden

unterschiedlich genutzt



In Kürze

und Erosion geschädigt, sind die Folgen deutlich bemerk-
bar. Diese wertvollen Böden sind daher besonders schutz-
würdig – auch vor dem Hintergrund, dass in Nordrhein-
Westfalen aufgrund der langjährigen Industriegeschichte 
bereits ein großer Anteil an Böden bebaut, überprägt oder 
verlagert wurde. Ziel der Broschüre ist es daher, Wege 
aufzuzeigen, wie besonders schutzwürdige Böden erkannt 
und erhalten werden können. Sie bietet Informationen 
und Argumente zum Erhalt von schutzwürdigen Böden 
durch verschiedene Vollzugs- und Planungsinstrumente. 
Im Vordergrund stehen hier vor allem Instrumente der 
Bauleitplanung und des Naturschutzes. 

Fachinformationssystem Bodenkunde
Die „Karte der schutzwürdigen Böden“ ist ein Baustein 
des Fachinformationssystems Bodenkunde (FIS Boden). 
Der Geologische Dienst hat sie auf der Grundlage der di-
gitalen Bodenkarte im Maßstab 1 : 50.000 für die gesam-
te Landesfl äche von Nordrhein-Westfalen erarbeitet und 
als CD-ROM veröffentlicht. Dadurch können besonders 
schutzwürdige Böden bereits zu Beginn von Planungsver-
fahren erkannt und berücksichtigt werden. Für die kom-
munale Ebene und Detailplanungen sind ggf. zusätzlich 
großmaßstäbige Karten heranzuziehen.

Rechtlicher Schutz
Der Schutz von Böden und Bodenfunktionen ist keine 
freiwillige Aufgabe, sondern gesetzlich geregelt. Die we-
sentlichen Aspekte des Bodenschutzes sind im Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) festgelegt. So ist nach 
§ 1 Ziel des Bodenschutzes, „nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen“.

Ergänzend zum Bundesgesetz ist in § 1 des Landesboden-
schutzgesetzes von Nordrhein-Westfalen (LBodSchG) 
festgehalten, dass mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umzugehen ist und „Böden, welche die Boden-

funktionen … in besonderem Maß erfüllen …, besonders 
zu schützen“ sind. In § 4 ist konkreter ausgeführt, dass „bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen … vor der Inanspruch-
nahme von nicht versiegelten … Flächen insbesondere zu 
prüfen ist, ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits 
versiegelten … Flächen möglich ist“. Der sparsame und 
schonende Umgang mit Böden ist mit der Bodenschutz-
klausel auch im Baugesetzbuch (§ 1a BauGB) verankert. 

Weitere Vorgaben gibt auch das Landschaftsgesetz NRW 
in § 2: „Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funk-
tionen im Naturhaushalt erfüllen können.“ Ebenso sind 
historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von 
besonderer Eigenart sowie Bodendenkmäler zu erhalten. 
Zusätzlich gibt § 2c die Anweisung, dass „bei der land-
wirtschaftlichen Nutzung die Bewirtschaftung standort-
angepasst erfolgen … und die nachhaltige Bodenfrucht-
barkeit … gewährleistet werden muss“. 

Schutzwürdige Böden in der Planung
Die Bewertung der Bodenfunktionen und die Ausweisung 
und Abgrenzung von Gebieten mit schutzwürdigen Bö-
den sind nützliche Instrumente zur effi zienten Nutzung 
von Fläche und zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 
auf bereits versiegelte, vorgenutzte oder weniger schutz-
würdige Böden. Die Berücksichtigung schutzwürdiger 
Böden bietet weitergehend Argumente, um Brachfl ächen-
recycling und Innenentwicklung effektiv, transparent und 
nachhaltig in der Planung voranzubringen.

Weitere indirekt auf den Schutz von Böden wirkende 
Planungsinstrumente und Regelungen sind in der An-
wendung und im Vollzug des Hochwasserschutzes, des 
Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes und im Forst-
bereich vorhanden. Diese werden in der Broschüre nicht 
im Detail erläutert, können aber auch zum Erhalt schutz-
würdiger Böden beitragen.

Bodenfunktionen im Bundes-Bodenschutzgesetz
Für die Bewertung der Bodenfunktionen sind die Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes (§ 2, Abs. 2 + 3 BBodSchG) 
grundlegend. Schutzwürdig sind demnach: 
� die Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pfl anzen und Bodenorganismen;
� die Funktion von Böden als Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen;
� die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion von Böden als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoff-

liche Einwirkungen, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers sowie
� die Funktion von Böden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.
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Die Karte der schutzwürdigen Böden weist Flächen aus, 
auf denen Böden in besonderem Maß Leistungen im 
Naturhaushalt erfüllen. Bewertet werden die folgenden 
Bodenfunktionen:
� Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
 (§ 2, Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG)
� Biotopentwicklungspotenzial (Extremstandorte als 
 Lebensraum für seltene Pfl anzen und Tiere)
 (§ 2, Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG)
� natürliche Bodenfruchtbarkeit / Regelungs- und 
 Pufferfunktion (§ 2, Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG)

Die Unterscheidung der Bodenfunktionen orientiert sich 
an der Begriffsdefi nition des Bundes-Bodenschutzge-
setzes. Beispielsweise ist das Biotopentwicklungspoten-
zial als Standort für seltene Pfl anzen und Tiere Teil der 
Lebensraumfunktion. 

 Die Karte der schutzwürdigen Böden – 
die Bodenfunktionen im Überblick

Der Geologische Dienst stellt die Karte der schutzwürdigen Böden in NRW zur Verfügung. Grundlage 
ist die flächendeckende Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen im Maßstab 1 : 50.000. Mit dieser Karte 
werden die Böden hinsichtlich ihrer natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion bewertet.

Böden erfüllen unter-

schiedliche Funktionen

Methoden
Informationen über Bodenkarten und Bewertungsmetho-
den fi nden sich auf der Internetseite des Geologischen 
Dienstes NRW unter http://www.gd.nrw.de. Zudem sind 
die Methoden der Bodenbewertung im Überblick auf fol-
gender Internetseite verfügbar: http://www.bgr.bund.de/
cln_029/nn_454716/DE/Themen/Boden/Informations-
grundlagen/methodenbank.html.

Prioritäten in der Bewertung
Fachlich sind die einzelnen Bodenfunktionen gleich-
wertig. Unter dem Aspekt, dass z.B. Archivböden nicht 
wiederherstellbar sind, werden diese in der Karte der 
schutzwürdigen Böden in NRW vorrangig behandelt. So 
werden Böden, die – wie z.B. Böden aus Quell- und Sin-
terkalken – eine hohe Archivfunktion erfüllen und gleich-
zeitig ein hohes Biotopentwicklungspotenzial aufweisen, 
als Archive gekennzeichnet.
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Bodenfunktionen
Die drei Bodenfunktionen in der Karte der schutzwürdigen 
Böden wurden bewertet, da sie die wesentlichen Forde-
rungen des BBodSchG an den vorsorgenden Bodenschutz 
in der Planung widerspiegeln. Die Schutzwürdigkeit jeder 
Bodenfunktion ist dreistufi g bewertet mit den folgenden 
Abstufungen: 
� besonders schutzwürdig (Stufe 3), 
� sehr schutzwürdig (Stufe 2) und 
� schutzwürdig (Stufe 1). 

Nicht farblich gekennzeichnete Flächen erfüllen (in die-
sem Maßstab) nicht die vorliegenden Kriterien für die 
Schutzwürdigkeit (vgl. Abb. unten).

Regelungsfunktion im 
Wasserhaushalt
Ergänzend zu den drei in der Karte der schutzwürdigen 
Böden bewerteten Funktionen werden weitere Boden-
funktionen, wie z.B. die Regelungsfunktion im Wasser-
haushalt (§ 2, Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG) bzw. das Wasser-
speichervermögen oder die Sickerwasserrate auf Basis der 
Bodenkarte, abgeleitet und im Fachinformationssystem 
Bodenkunde des Geologischen Dienstes vorgehalten.

Aggregierte

Überblickskarte

der schutzwürdigen

Böden in NRW 

Quelle: Geologischer 

Dienst NRW
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Karte der schutzwürdigen Böden (Beispiel aus dem Kreis Viersen) 

Quelle: Geologischer Dienst NRW

Kriterien der Schutzwürdigkeit
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Geologische Formation im  Kreis Mettman

Böden sind Zeugen der natur- und kulturräumlichen 
Entwicklung der Landschaft. Ausgangsgestein, Klima, 
Relief, Dauer der Bodenentwicklung und die Nutzung 
durch den Menschen wirken sich auf die Bodeneigen-
schaften und -merkmale aus. Diese Merkmale sind oft bis 
in die Gegenwart zu erkennen, auch wenn ihre Entstehung 
lange zurückliegt. 

Jeder Boden liefert durch seine Ausprägung und seinen 
Aufbau Hinweise auf die Umwelt- und Klimabedingun-
gen während der Bodenentwicklung. Ebenso ermöglichen 
Böden je nach Ausprägung Rückschlüsse auf die ehema-
lige Nutzung durch den Menschen. Sie sind damit ein Ar-
chiv für die natur- und kulturräumliche Entwicklung. Ein 
wichtiges Kriterium für den Grad der Schutzwürdigkeit 
ist dabei die Seltenheit und Ausprägung der Böden, wobei 
jeweils die regionalen Flächenanteile der Böden zu be-
rücksichtigen sind. 

 Böden als Archive der Natur- und
Kulturgeschichte

Böden sind Zeugen der natur- und kulturräumlichen Entwicklung der Landschaft. Ausgangsgestein, 
Klima, Relief, Dauer der Bodenentwicklung und die Nutzung durch den Menschen wirken sich auf die 
Bodeneigenschaften und -merkmale aus. Diese Merkmale sind oft bis in die Gegenwart zu erkennen, 
auch wenn ihre Entstehung lange zurückliegt. 

Besonders wertvolle Archive der Natur- und Kulturge-
schichte und Beispiele für seltene Bodenbildungen in 
Nordrhein-Westfalen sind:
� Böden aus vulkanischen Gesteinen bzw. aus tertiären 

oder kreidezeitlichen Lockergesteinen; 
� Böden, an deren Entstehung außergewöhnliche Pro-

zesse beteiligt waren, wie z.B. bei Quell- und Sinter-
kalken;

� Böden, die Relikte einer heute nicht mehr ablaufen-
den Bodenentwicklung sind, wie z.B. Schwarzerden 
(Tschernoseme), die einen sehr mächtigen humosen 
Oberboden aufweisen, der unter steppenhaften Bedin-
gungen entstanden ist;

� Böden, die durch historische Agrarnutzungen geprägt 
sind. Ein Beispiel hierfür sind Plaggenesche.  Dies sind 
Böden, die in vergangenen Jahrhunderten mit Plaggen 
aufgeschichtet wurden, die zuvor als Stallunterlage ge-
nutzt wurden. Ein anderes Beispiel sind Wölbäcker.

Bodenprofil eines Podsols
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Wölbäcker – Zeugen historischer Ackerbaukultur
In manchen Gebieten von Nordrhein-Westfalen befi nden sich Äcker, die eine leichte 
Wellenform aufweisen. Die Wellen sind als Zeugen der Ackerbautechnik aus dem Spät-
mittelalter erhalten geblieben und werden Wölbäcker genannt. Entstanden sind sie durch 
das Pfl ügen des Bodens zur Mitte des Ackerstreifens, um das überschüssige Nieder-
schlagswasser abzuleiten. Dort konnten Pfl anzen ohne Staunässe angepfl anzt werden. Die 
Wölbäcker waren früher bis 20 m breit und 1,30 m hoch. Heute sind sie oft eingeebnet 
und sollten daher als seltenes Relikt geschützt werden.

Entscheidungshilfe
Die Archivfunktion von Böden liefert Informationen über natur- und kulturhistorisch re-
levante und seltene Böden, wie z.B. tiefgründige Podsole, Plaggenesche und Wölbäcker. 
Informationen über die Archivfunktion von Böden können durch Daten der Bodendenk-
malpfl ege, wie z.B. Hügelgräber, frühgeschichtliche Fundorte, Befestigungsanlagen und 
historische Straßen aus der Römerzeit erweitert werden, die als Bodendenkmäler eingetra-
gen sind. Hier ergänzen sich Bodenschutz und Bodendenkmalpfl ege.

Bodendenkmäler 
Bodendenkmäler sind nach § 2, Abs. 5 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) „unbewegliche oder 
bewegliche Denkmäler, die sich im Boden befi nden oder befanden. Als Bodendenkmäler gelten auch Zeugnisse tierischen 
und pfl anzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, ferner Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit, die durch nicht mehr selbständig erkennbare Bodendenkmäler hervorgerufen worden sind.“

Informationen über Bodendenkmäler sind beim Rheinischen Amt für Bodendenkmalpfl ege des Landschaftsverbands 
Rheinland (LVR) sowie beim Geologischen Dienst und beim Westfälischen Amt für Denkmalpfl ege des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL) verfügbar.

Die Archivfunktion kann

als Entscheidungshilfe 

für den Naturschutz 

und die Bodendenkmal-

pflege genutzt werden

Entstehung eines Wölbackers

Quelle: Geologischer Dienst NRW
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Böden sind Standorte für seltene 

Pflanzengemeinschaften

Mit der wirtschaftlichen Nutzung des Bodens durch den 
Menschen ist die natürliche Vegetation und Naturland-
schaft stark verändert worden. Reduziert und mittlerweile 
selten geworden sind vor allem Lebensräume, die extre-
me Umweltbedingungen aufweisen, wie Feucht- und Tro-
ckenstandorte oder sehr nährstoffarme Standorte. 

Durch die Verringerung von Standorten mit extremen 
Umweltbedingungen wurden auch die Lebensräume der 
an diese Bedingungen angepassten Tiere, Pfl anzen und 
Bodenorganismen reduziert. Die Lebensraumfunktion
von Böden steht somit in enger Verbindung mit den 
Schutzzielen des Arten- und Biotopschutzes. 

Schützenswert sind entsprechend Böden, auf denen das 
Potenzial für eine Entwicklung von seltenen Lebensge-
meinschaften vorhanden ist. Soweit diese Standorte heute 
noch intakte Biotope aufweisen, sind sie teilweise schon 
aus Naturschutzsicht unter Schutz gestellt. Um darüber 
hinaus auch das Potenzial für die Wiederherstellung von 
Standorten und Biotopverbünden als Prozessräume ab-

 Lebensraumfunktion – Biotopentwicklungs-
potenzial für seltene Pflanzen und Tiere

Die natürliche Vegetation wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Neben Klima und Relief 
bestimmen auch Bodeneigenschaften wie z.B. das Wasser- und Nährstoffangebot der Böden maß-
geblich, welche Pflanzengesellschaften vorherrschen. Diese Standorteigenschaften werden durch das 
Biotopentwicklungspotenzial der Böden beschrieben.

schätzen zu können, ist das Wissen über Böden mit be-
sonderen Lebensraumfunktionen notwendig.

Böden mit Extrembedingungen
Das Biotopentwicklungspotenzial ist umso größer einzu-
schätzen, je stärker sich der jeweilige Standort von weit 
verbreiteten „Normalstandorten“ unterscheidet und damit 
gute Voraussetzungen für die Entwicklung einer stark 
spezialisierten Vegetation bietet. Böden weisen dann ein 
hohes Biotopentwicklungspotenzial mit Extrembedingun-
gen auf, wenn sie besonders nass, besonders trocken, sehr 
nährstoffarm oder sehr nährstoffreich sind (GD 2004a). In 
der Bewertung werden die folgenden Böden als besonders 
schutzwürdig eingestuft:
� Moorböden, z.B. Hochmoore, Niedermoore und Über-

gangsmoore mit einem aktuellen Grundwasserstand bis 
40 cm unter der Oberfl äche;

� Grundwasserböden, z.B. Anmoor- und Nassgleye, re-
gional auch Auenböden, die noch zeitweise überfl utet 
werden (in der Regel Grundwasserstufe 1 und 2);
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� natürlich entstandene Staunässeböden, z.B. stark ausge-
prägte Stagnogleye und Pseudogleye mit lang andauern-
der Vernässung (in der Regel Staunässestufe 4 und 5);

� trockene und nährstoffarme tiefgründige Sand- oder 
Schuttböden ohne Grund- und Staunässeeinfl uss, z.B. 
Lockersyroseme, Regosole und Podsole, die sich aus 
reinen Sanden entwickelt haben;

� trockene bis extrem trockene, fl achgründige Felsböden, 
z.B. Syroseme, Ranker und Rendzinen.

Lebensraum für Bodenorganismen
Böden bilden nicht nur die Lebensgrundlage für Pfl an-
zen, sondern sind auch der wesentliche Lebensraum für 
Bodenorganismen. Die Biodiversität im Boden und die 
Vielfalt der Bodenlebewesen, deren fl ächenhaftes Vor-
kommen, ihre Regenerationsfähigkeit und das Zusam-
menwirken der unterschiedlichen Arten sind komplex und 
Zusammenhänge mit Bodeneigenschaften bislang wenig 
erforscht. Eine Ableitung dieser Bodenfunktion ist des-
halb derzeit noch nicht in die Bewertung integriert.

Informationsgrundlage für 
Naturschutzaufgaben
Das Biotopentwicklungspotenzial liefert Informationen
über die Standortbedingungen der Böden, z.B. über 
Feuchtstandorte, Trockenstandorte und besonders wech-
selfeuchte Standorte. Sie stellt somit eine Entscheidungs-
hilfe für Naturschutzaufgaben dar. Hier ergänzen sich 
vorsorgender Bodenschutz und Naturschutz mit dem Ziel, 
boden- und standortbedingte Extrembedingungen für die 
Biotopentwicklung zu erhalten.

Durch die Einbeziehung weiterer, naturschutzrelevanter 
Daten, z.B. aus dem landesweiten Biotopkataster, kann der 
Anwendungsbereich erweitert werden. Mit seinen Infor-
mationen dient das Biotopkataster als Entscheidungsgrund-
lage für die Ausweisung von Naturschutzgebieten auf 
Kreisebene und kann allgemein zur Minimierung von Ein-
griffen in ökologisch sensible Bereiche genutzt werden.

Weitergehend bietet das Biotopentwicklungspotenzial der 
Böden im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung eine Grundlage zur Auswahl von Flächen für ge-
plante Ausgleichsmaßnahmen und zur standortgerechten 
Auswahl der Art von Maßnahmen. Anwendungsbeispiele 
sind die Anlage von Magertrockenrasen auf Rendzinen 
aus Kalkstein bzw. Dolomit oder von Feuchtbiotopen auf 
Nassgleyen und Anmoorgleyen aus Bach- und Flussabla-
gerungen. 

Geotop-Kataster 
Weitere Informationen über schutzwürdige Elemente 
der Erdgeschichte, die im Naturschutz berücksichtigt 
werden können, bietet das Geotop-Kataster. 

Enthalten sind hier z.B. Angaben zu geologischen 
Aufschlüssen mit fossilführenden Gesteinsschichten, 
die versteinerte Pfl anzenreste, Fische, Muscheln und 
Korallen enthalten, oder Angaben zu besonderen Aus-
prägungen, wie z.B. Dolinen, die sich als trichterför-
mige Einkerbungen im Landschaftsbild abheben. Sie 
können z.B. als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet 
oder als Kultur- bzw. Bodendenkmal geschützt wer-
den. Informationen zum Geotop-Kataster stehen auf 
der Internetseite des Geologischen Dienstes unter 
http://www.gd.nrw.de//l_n.htm zur Verfügung.

Die Archivfunktion bietet insbesondere in der Kom-
bination mit weiteren Datengrundlagen eine Ent-
scheidungshilfe für Naturschutzaufgaben und für 
die Denkmalpfl ege vor Ort. Sie kann als Grundlage 
zur Flächenauswahl für erhaltenswürdige Standorte 
und zur Flächenauswahl für Ausgleichsmaßnahmen 
genutzt werden. Das wichtigste Leitbild des vorsor-
genden Bodenschutzes in der Planung ist hierbei der 
Erhalt von natur- und kulturgeschichtlich bedeutsa-
men Böden und Landschaftselementen, damit die 
Geschichte nachvollziehbar sichtbar bleibt.

Knabenkraut
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Die Schwarzerde zählt zu den

besonders fruchtbaren Böden

 Natürliche Bodenfruchtbarkeit / 
Regelungs- und Pufferfunktion

Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit erfüllen eine Doppelfunktion: Zum einen sind sie ein bevor-
zugter Lebensraum für Pflanzen. Zum anderen zeichnen sie sich durch gute land- und forstwirtschaft-
liche Nutzungsmöglichkeiten aus. Zusätzlich weisen Böden mit einer hohen Bodenfruchtbarkeit eine 
hohe Regelungs- und Pufferfunktion auf.

Bodenfruchtbarkeit
Die natürliche Bodenfruchtbarkeit bezeichnet das natür-
liche Vermögen von Böden zur nachhaltigen Pfl anzen-
produktion. Die Bodenfruchtbarkeit erfüllt als Teil der 
natürlichen Bodenfunktionen wesentliche Aufgaben im 
Naturhaushalt. 

Gleichzeitig sind Böden mit einer hohen natürlichen Bo-
denfruchtbarkeit neben ihrer Funktion für den Naturhaus-
halt als Standorte für Kulturpfl anzen besonders geeignet 
und bieten eine hohe Ertragsstabilität. Bereits seit histo-
rischen Zeiten fi ndet daher eine landwirtschaftliche Nut-
zung bevorzugt auf Böden mit hoher Fruchtbarkeit statt.
Die Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit er-
folgt auf Basis bodenphysikalischer Kennwerte und der 
Wasserverhältnisse. Diese Auswertung kann großmaßstä-
big durch den Vergleich mit den Wertzahlen der Boden-
schätzung konkretisiert und abgesichert werden. 

Die unterschiedliche Ausstattung der Landschaftsräume 
spiegelt sich in der Auswertung der Bodenfruchtbarkeit 

wider. Zum Beispiel sind in der Soester Börde zahlreiche 
Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit zu fi nden, während 
im (Sand-)Münsterland häufi g Plaggenesche auftreten, die 
Archive der Kulturgeschichte darstellen. Diese Flächen 
werden in unterschiedlichem Maß landwirtschaftlich und 
forstwirtschaftlich genutzt. Während Waldfl ächen einen 
starken Schutz durch das Landesforstgesetz genießen, 
sind landwirtschaftliche Flächen erheblich von Nutzungs-
änderungen betroffen.

Informationen für die Landwirtschaft
Die natürliche Bodenfruchtbarkeit bietet eine nützliche 
Informationsgrundlage für die Beratung und Umsetzung 
der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft nach 
§ 17 BBodSchG. Als weitergehende Informationen kön-
nen die Erosions- und Verschlämmungsgefährdung be-
rücksichtigt werden. Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit 
stellen Vorrangfl ächen für die Landwirtschaft dar, die so 
weit wie möglich vor Nutzungsänderungen, insbesondere 
vor Bodenversiegelungen zu schützen sind. 
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Regelungs- und Pufferwirkung 
Böden haben durch ihre Fähigkeit, Nähr- und Schad-
stoffe zu speichern, chemisch zu puffern und mechanisch 
zu fi ltern, eine wichtige Bedeutung im Stoffhaushalt und 
sind wesentlich für den Schutz des Grundwassers. Böden 
weisen dann eine besonders hohe Leistungsfähigkeit als 
Filter und Puffer auf, wenn sie Schadstoffe aus dem Stoff-
kreislauf entfernen, zurückhalten bzw. wenn organische 
Stoffe in Böden besonders gut abgebaut werden. 

Die Bewertung der Regelungs- und Pufferwirkung erfolgt 
auf Basis bodenphysikalischer Kennwerte und der Wasser-
verhältnisse und ist weitgehend identisch mit der Be-
wertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit. So gibt die 
Karte der natürlichen Bodenfruchtbarkeit auch Auskunft 
über die Regelungs- und Pufferfunktion von Böden.

Böden als Filter und Puffer 
Filtern bedeutet, dass Schadstoffe physikalisch-mechanisch während der Tiefenverla-
gerung in Böden ähnlich einem Sieb in deren Porensystem zurückgehalten werden. 

Puffern und Reagieren bedeutet, dass Schadstoffe im Boden durch chemische Pro-
zesse zurückgehalten oder durch Bodenorganismen abgebaut bzw. umgewandelt 
werden; das heißt, dass sich Böden bei nachhaltiger Nutzung regenerieren können.

Die Filter- und Pufferfunktion von Böden und ihr Rück-
haltevermögen gegenüber Schadstoffen sind vor allem 
von pH-Wert, Ton- und Humusgehalt abhängig und lokal 
detaillierter zu bewerten: 
� Von Bedeutung für die Mobilisierbarkeit von Schwer-

metallen ist im Wesentlichen der Gehalt puffernder 
Substanzen (z.B. Carbonate) und der pH-Wert, da die 
meisten anorganischen Schadstoffe erst in saurem 
Bodenmilieu verstärkt freigesetzt werden. 

� Der Humusgehalt beeinfl usst ebenfalls die Pufferfunk-
tion von Böden. Insbesondere organische Schadstoffe 
wie Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) werden an die organische Substanz im Boden 
gebunden.

� Weiterhin hat der Tongehalt in Böden einen Einfl uss 
auf die Schadstoffmobilität. Vor allem Schwermetalle 
werden an Tonminerale und Bodenbestandteile < 2 µm 
gebunden.

Wertzahlen der landwirtschaftlichen Bodenschätzung
Informationen über die natürliche Bodenfruchtbarkeit für die landwirtschaftliche Nutzung bieten die 
Wertzahlen aus der (Reichs-)Bodenschätzung nach dem Gesetz über die Bewertung des Kulturbodens
vom 16.10.1934. Die Wertzahlen charakterisieren die Ertragsfähigkeit von Böden nach ihren Eigenschaf-
ten zur Pfl anzenproduktion und berücksichtigen dabei Zu- und Abschläge für z.B. Klima und Relief.
Die Spanne reicht von 1 bis 100, wobei 100 die beste Bewertung ist. Ab einer Bewertung von über 
60 Punkten gelten Böden als besonders fruchtbar. In Nordrhein-Westfalen liegen diese Böden überwiegend 
in den Bördelandschaften (z.B. Zülpicher Börde, Soester Börde).

Böden sind wichtig

zum Schutz des 

Grundwassers
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Besonderheit von Waldböden
Der Boden dient nicht nur als Standort und gewährleistet die mechanische 
Verankerung der bis zu 50 m hohen Bäume, sondern ist auch der verborgene 
Teil der Waldökosysteme. Hier erfolgen die Aufnahme von Nährstoffen und 
Wasser durch die Pfl anzen mit ihren Wurzeln und der Abbau abgestorbener 
organischer Substanz durch zahlreiche Tiere und Mikroorganismen. 

Gleichzeitig ist der Boden als Speicher oder Puffer in der Lage, erhöhten Nähr-
stoffbedarf der Pfl anzen aus austauschbarer Bindung zu liefern. In trockenen 
Perioden hält der Boden Wasser für die Transpiration der Vegetation pfl anzen-
verfügbar bereit, lässt durch ein gutes Bodengefüge und intaktes Porensystem 
überschüssiges Wasser rasch versickern und gewährleistet eine ausreichende 
Durchlüftung des Substrates. Im Gegensatz zu land- oder gartenbaulich ge-
nutzten Böden fi ndet in Waldböden eine durch direkte Eingriffe des Menschen 
wenig gestörte Bodenentwicklung statt. 

Waldböden sind durch bodenbildende Prozesse (Mineralverwitterung; Mi-
schungsvorgänge durch Lebewesen, Frost etc.; Gefügebildung, Humusformen 
u.a.) geprägt und verändern sich durch solche Vorgänge ständig weiter. Je län-
ger der Zeitraum ist, in dem bodenbildende Faktoren wirken, desto weiter ist 
ein Boden entwickelt und desto stärker ist er i.d.R. in Horizonte mit unter-
schiedlichen Eigenschaften differenziert. 

Ist die nachschaffende Kraft des Bodens gering, so führt die Bodenentwicklung 
von einem Ranker über eine basenarme Braunerde zu einem Podsol. Ein derar-
tiger Boden zeichnet sich durch eine mächtige Aufl age organischer Substanz und 
eine ausgeprägte Horizontierung aus. Seine natürliche Fruchtbarkeit ist gering 
und die auf einem Podsol ausgeprägten Waldtypen sind durch anspruchslose, 
säuretolerante Arten mit einer geringen Biomasseproduktion je Flächeneinheit 
gekennzeichnet. 

Eine hohe nachschaffende Kraft weisen Böden auf basenreichen Gesteinen auf. 
Hier fi ndet eine Entwicklung von einem Humuscarbonatboden zu einer basen-
reichen Braunerde statt. Sie zeichnet sich durch einen mächtigen humosen 
Oberboden mit einer nur zeitweise vorhandenen Humusaufl age aus und die ein-
zelnen Horizonte gehen fl ießend ineinander über. Die natürliche Fruchtbarkeit 
solcher Böden ist hoch und die dort ausgeprägten Waldtypen zeichnen sich 
durch eine hohe  Diversität anspruchsvoller Pfl anzen und Bodenlebewesen aus. 
Die Biomasseproduktion dieser Wälder je Flächeneinheit ist hoch. 

Fast 30 % der Landesfläche 

von Nordrhein-Westfalen 

werden von Wäldern bedeckt. 

Der zentrale Bestandteil dieser 

Wälder bzw. Waldökosysteme 

ist der Boden. 
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Böden spielen eine wichtige

Rolle im Wasserhaushalt

 Regelungsfunktion von Böden
im Wasserhaushalt

Böden haben durch ihre Fähigkeit, Niederschlagswasser aufzunehmen und zwischenzuspeichern, 
einen wesentlichen Einfluss auf den Wasserhaushalt. Ein hohes Wasserspeichervermögen zeichnet 
Böden als besonders schutzwürdig aus. Relevant ist ebenfalls die Wasserleitfähigkeit, um Aussagen 
über die Versickerungseignung von Böden zu treffen.

Böden sind an der Grundwasserneubildung beteiligt. Ein 
Teil des Niederschlagswassers wird im Boden gespeichert 
und meist über die Pfl anzen wieder verdunstet. Der ande-
re Teil versickert und trägt dazu bei, dass neues Grund-
wasser gebildet wird. Ein wesentliches Kriterium für die 
Versickerung ist die Durchlässigkeit von Böden bzw. die 
Wasserleitfähigkeit. Wenn die Durchlässigkeit zu hoch 
ist, gelangt das Niederschlagswasser ungefi ltert in das 
Grundwasser. Bei einer zu geringen Durchlässigkeit kann 
Staunässe entstehen.

Die Versickerungseignung ist eine wichtige Grundlagen-
information, die in der Anwendung und Planung, z.B. bei 
der Auswahl von Flächen zum Bau von Versickerungs-
anlagen und für die Entwässerungsplanung genutzt 
werden kann. Sie eignet sich dabei auch als unterstüt-
zendes Instrument zur Auswahl technischer Möglich-
keiten, z.B. zur Rigolen-, Mulden- und Flächenversi-
ckerung. Als weitergehende Informationen sind dabei, 
z.B. Grundwasserfl urabstände, Wasserschutzzonen und 
Stauwasserhorizonte zu berücksichtigen. Relevant ist die 

Versickerungsmulde

Versickerungseignung im Hinblick auf die ortsnahe Nie-
derschlagswasserbeseitigung. Regelungen hierzu fi nden 
sich im Landeswassergesetz.
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Wasserspeichervermögen
Böden können ähnlich wie ein Schwamm Niederschlags-
wasser speichern. In trockenen Phasen stellen sie der 
Vegetation das notwendige Wasser zur Verfügung. Ein 
wesentlicher Aspekt ist dabei, dass sie bei hohen Nieder-
schlagsmengen Regenwasser aufnehmen und dadurch so-
wohl den oberfl ächlichen Abfl uss als auch die Hochwas-
sergefährdung verringern. Im direkten Einzugsgebiet von 
Flüssen ist die Speicherfähigkeit der Böden von besonde-
rer Bedeutung. Ziel ist es, Hochwasserspitzen im Vorfl u-
ter zu mindern. Im Sinne des vorsorgenden Boden- und 
Hochwasserschutzes ist es daher notwendig, Böden mit 
einem hohen Wasserspeichervermögen zu erhalten.

Informationen aus der Bodenkarte
Die Informationen über das Wasserspeichervermögen 
und die Leitfähigkeit von Böden können jeweils aus der 
Bodenkarte des Geologischen Dienstes abgeleitet wer-
den. Die Bodenkarte enthält ebenfalls Informationen über 
den Überschwemmungs- bzw. Grundwassereinfl uss auf 
Böden. Diese Flächen sind als Indikator für natürliche 
Retentionsräume relevant, in denen aktuell oder in der 
Vergangenheit Überschwemmungen stattgefunden haben.

Böden als Wasserspeicher und -leiter
Die nutzbare Feldkapazität (nFK) ist ein Maß für die Menge des Bodenwassers, das in Böden gegen die Schwerkraft 
gespeichert werden kann und den Pfl anzen zur Verfügung steht. Angegeben wird die nutzbare Feldkapazität z.B. in mm 
Wassersäule oder als Liter pro Quadratmeter (l/m²). 

Die Wasserleitfähigkeit, angegeben z.B. in Meter pro Sekunde (m/s) oder in Zentimeter pro Tag (cm/d), gibt die Durch-
lässigkeit von wassergesättigten Böden an und wird auch als kf-Wert bezeichnet.

Böden können unterschiedliche

Mengen Niederschlagswasser speichern
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Praxisbeispiel: Überprägte Böden in Gelsenkirchen
In Gelsenkirchen wurde durch eine umfassende Auswertung historischer Informationen eine „Karte der Naturnähe“ 
erstellt. Diese wurde mit der Karte der schutzwürdigen Böden verglichen. Dabei zeigte sich, dass verschiedene 
ursprünglich als schutzwürdig ausgewiesene Flächen bereits überprägt sind. 

Im Siedlungsraum von Beckhausen sind mehrere Ackerstandorte (hellgelb) 
gekennzeichnet. Die Einstufung der Naturnähe anhand der aktuellen Flä-
chennutzung würde „hoch“ lauten, wenn nur die aktuelle Nutzung berück-
sichtigt wird (Bild oben, Quelle: Stadt Gelsenkirchen).

Die Einstufung der Naturnähe anhand aller berücksichtigten Informati-
onsebenen zeigt hingegen, dass der Boden der in der Bildmitte gelegenen 
Fläche eine „sehr geringe“ Naturnähe aufweist (Bild unten, Quelle: Stadt 
Gelsenkirchen). Es handelt sich hierbei um eine Anschüttung. Soweit es 
die Schadstoffsituation zulässt, sollte diese Fläche gegenüber den anderen 
Ackerstandorten vorrangig für eine Inanspruchnahme, etwa zur Bebauung, 
genutzt werden.

Praxisbeispiel: Versiegelte Flächen im Kreis Mettmann
Ergänzend zur Karte der schutzwürdigen Böden wurden im Kreis Mettmann die versiegelten Flächen identifi ziert 
(Quelle: Kreis Mettmann). Dadurch verringerte sich die Fläche der ursprünglich schutzwürdigen Böden um ca. ein 
Drittel. 
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